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1. Einleitung 

(1) § 243b UGB idF des Unternehmensrechts-Änderungsgesetzes (BGBl. I Nr. 

70/2008) verpflichtet Aktiengesellschaften, deren Aktien zum Handel auf ei-

nem geregelten Markt im Sinn des § 1 Abs. 2 BörseG zugelassen sind oder 

die ausschließlich andere Wertpapiere als Aktien auf einem solchen Markt e-

mittieren und deren Aktien mit Wissen der Gesellschaft über ein multilaterales 

Handelssystem im Sinn des § 1 Z. 9 WAG 2007 gehandelt werden, jährlich ei-

nen Corporate Governance-Bericht zu erstellen und zu veröffentlichen. Die 

gesetzliche Verpflichtung besteht erstmals für die Berichterstattung über Ge-

schäftsjahre, die nach dem 31.12.2008 beginnen. 

(2) Dieser Bericht hat zumindest folgende Angaben zu enthalten: 

− Nennung eines in Österreich oder am jeweiligen Börseplatz allgemein 

anerkannten Corporate Governance Kodex (CGK) (§ 243b Abs. 1 Z. 1 

UGB); 

− Angabe, wo dieser CGK öffentlich zugänglich ist (§ 243b Abs. 1 Z. 2 

UGB); 

− Erklärung, in welchen Punkten und aus welchen Gründen von dem CGK 

abgewichen wird (§ 243b Abs. 1 Z. 3 UGB); 

− Erklärung, falls die Gesellschaft beschlossen hat, keinem am Börseplatz 

anerkannten CGK zu entsprechen (§ 243b Abs. 1 Z. 4 UGB); 

− Zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstandes, des Aufsichtsrates 

sowie seiner Ausschüsse (§ 243b Abs. 2 UGB). 

(3) In der Folge wird zur Erleichterung der Orientierung und mit dem Ziel einer 

Vereinheitlichung eine Struktur für den Corporate Governance-Bericht darge-

stellt. Diese Struktur geht davon aus, dass die Berichterstattung durch eine in-

ländische Aktiengesellschaft erfolgt, die dem österreichischen BörseG unter-

worfen ist. Weiters beruht das folgende Konzept darauf, dass sich die Gesell-
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schaft zu dem vom Arbeitskreis für Corporate Governance herausgegebenen 

österreichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK) bekennt (siehe auch 

die Erläuterungen in der RV zu § 243b UGB). Die Entscheidung über das Be-

kenntnis zu einem bestimmten Kodex ist grundsätzlich von Vorstand und Auf-

sichtsrat gemeinsam zu treffen. Dies gilt auch für die Entscheidung, keinem 

am Börseplatz anerkannten CGK zu entsprechen, was vom Gesetz gestattet 

wird. 

2. Corporate Governance Kodex 

(4) In Österreich ist der vom Arbeitskreis für Corporate Governance unter Leitung 

des Kapitalmarktbeauftragten der Regierung ausgearbeitete ÖCGK seit 1. Ok-

tober 2002 allgemein anerkannt. Dieser Kodex enthält die für eine gute Unter-

nehmensführung wesentlichen Regeln. Diese sind in L-Regeln, die zwingen-

des Recht enthalten, in C-Regeln, bei denen ein Abweichen rechtlich zulässig 

aber zu begründen ist, und in R-Regeln aufgeteilt, wobei bei letzteren ein Ab-

weichen zulässig und nicht begründungspflichtig ist. Der Corporate Governan-

ce-Bericht ist von sämtlichen gesetzlichen Vertretern zu unterzeichnen (§ 222 

Abs. 1 UGB). Der Aufsichtsrat hat den Corporate Governance-Bericht zu prü-

fen und der Hauptversammlung darüber zu berichten (§ 96 Abs. 1 AktG). 

(5) Der ÖCGK bestimmt, dass die Gesellschaft ihre Selbstverpflichtung zur Ein-

haltung des ÖCGK in den Corporate Governance-Bericht gemäß § 243b UGB 

aufzunehmen und diesen Bericht auf der Website der Gesellschaft zu veröf-

fentlichen hat. Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung Aus-

künfte zum Corporate Governance-Bericht zu verlangen. Für die Berichterstat-

tung über die Umsetzung und Einhaltung der Corporate Governance-Regeln 

im Unternehmen ist der Vorstand verantwortlich; Abweichungen sind von je-

nem Organ zu verantworten und zu begründen, welches der Adressat der je-

weiligen Regelung ist. Die jeweils aktuelle Fassung des ÖCGK ist auf der 

Website des Arbeitskreises unter www.corporate-governance.at abrufbar. Die 
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Website enthält auch eine englische Übersetzung des ÖCGK sowie vom Ar-

beitskreis erarbeitete Interpretationen. 

3. Corporate Governance-Bericht 

(6) Die Gesellschaft weicht von den folgenden C-Regeln des ÖCGK ab, wobei 

jeweils die dabei angegebenen Gründe vorliegen. 

(7) Angaben zum Vorstand gemäß § 243b Abs. 2 UGB: 

− Name, Geburtsjahr sowie Datum der Erstbestellung und des Endes der 

laufenden Funktionsperiode jedes Vorstandsmitglieds sowie des Vorsit-

zenden des Vorstands; 

− Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in anderen in- und 

ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesell-

schaften für jedes Vorstandsmitglied gem C-Regel 16 des ÖCGK. 

(8) Angaben zum Aufsichtsrat gemäß § 243b Abs. 2 UGB: 

− Name, Geburtsjahr sowie Datum der Erstbestellung und des Endes der 

laufenden Funktionsperiode jedes Aufsichtsratsmitglieds;  

− Vorsitzender und stellvertretende Vorsitzende; 

− Mitgliedschaft in den Ausschüssen des Aufsichtsrates unter Angabe des 

Vorsitzes (C-Regel 39 ÖCGK); 

− Aufsichtsratsmandate oder vergleichbarer Funktionen in anderen in- und 

ausländischen börsenotierten Gesellschaften für jedes Aufsichtsratsmit-

glied; 

− Darstellung der vom Aufsichtsrat festgelegten Kriterien für die Unabhän-

gigkeit im Sinne der C-Regel 53 des ÖCGK; 

− Darstellung, welche Mitglieder im Sinne der C-Regel 53 des ÖCGK als 

unabhängig anzusehen sind (eine Darstellung, welche Mitglieder als 

nicht unabhängig anzusehen sind, ist ebenfalls ausreichend); 
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− Darstellung, welche Mitglieder des Aufsichtsrates die Kriterien der C-

Regel 54 erfüllen; 

− Vermerk, falls Mitglieder des Aufsichtsrates in dem berichtspflichtigen 

Geschäftsjahr an mehr als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrates 

nicht persönlich teilgenommen haben (C-Regel 58 ÖCGK); eine Teil-

nahme über eine Videokonferenz oder Telefonkonferenz ist als persönli-

che Teilnahme zu werten; 

− gegebenenfalls Gegenstand und Entgelt von gem § 95 Abs. 5 Z. 12 AktG 

zustimmungspflichtigen Verträgen (C-Regel 49 ÖCGK). 

(9) Angaben zur Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 243b 

Abs. 2 UGB: 

− Kompetenzverteilung im Vorstand (C-Regel 16 ÖCGK); 

− Anzahl und Art der Ausschüsse des Aufsichtsrates und deren Entschei-

dungsbefugnisse (C-Regel 34 ÖCGK); 

− Angabe der Anzahl der Sitzungen des Aufsichtsrates im berichtspflichti-

gen Geschäftsjahr und Bericht über die Schwerpunkte seiner Tätigkeit; 

− Angabe der Anzahl der Sitzungen der Ausschüsse im berichtspflichtigen 

Geschäftsjahr und Bericht über ihre Tätigkeit. 

(10) Offenlegung von Informationen über die Vergütung von Vorstand und Auf-

sichtsrat (C-Regeln 30 und 31 ÖCGK): 

− die im Unternehmen für die Erfolgsbeteiligung des Vorstands angewand-

ten Grundsätze, insbesondere an welche Kriterien eine Erfolgsbeteili-

gung anknüpft; ebenso ist über wesentliche Änderungen gegenüber dem 

Vorjahr zu berichten; 

− die im Geschäftsjahr für jedes einzelne Vorstandsmitglied gewährten fi-

xen und erfolgsabhängigen Vergütungen; dies gilt auch dann, wenn die 

Vergütungen über eine Managementgesellschaft geleistet werden; 
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− die Grundsätze der im Unternehmen für den Vorstand gewährten betrieb-

lichen Altersversorgung und deren Voraussetzungen;  

− die Grundsätze für Anwartschaften und Ansprüche des Vorstands des 

Unternehmens im Falle der Beendigung der Funktion;  

− das Bestehen einer allfälligen D&O-Versicherung, wenn die Kosten von 

der Gesellschaft getragen werden; 

− Veröffentlichung der im Geschäftsjahr gewährten Vergütungen für jedes 

Aufsichtsratsmitglied einzeln (C-Regel 51). 

(11) Handelt es sich bei der Gesellschaft um eine Europäische Aktiengesellschaft, 

die dem Verwaltungsratssystem folgt, so sind die für den Vorstand vorgese-

henen Angaben für die geschäftsführenden Direktoren zu machen, und die für 

die Mitglieder des Aufsichtsrates vorgesehenen Angaben für die Mitglieder 

des Verwaltungsrates. 


